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9. Grundlagen und Bestimmungen

Zimmerin / Zimmermann EFZ 
Mindesteinrichtung für Ausbildungsbetriebe

Allgemeines

Die Gebäude, Betriebsmittel, betrieblichen Hilfsmittel, Handmaschinen und logistischen Geräte der Lehr-
betrieben müssen grundsätzlich den gesetzlichen Bestimmungen über das Arbeitsrecht, sowie den gelten-
den Richtlinien zur Arbeitssicherheit (gemäss SUVA) entsprechen.

Betriebsräumlichkeiten

Maschinenraum
Abbundhalle
Betriebsbüro
Sozialräume (Toiletten, Waschraum, Garderobe, Aufenthaltsraum)

Einrichtungen, Werkzeuge, Kleinmaschinen

Produktionsbezogene Hebe- und Fördermittel
Persönliche Handwerkzeuge
Kompaniewerkzeuge
Kleinmaschinen und Druckluftgeräte
Werkbänke

Stationäre Maschinen

Längskreissäge und/oder Plattenkreissäge 
Querkreissägen (Pendel- Ablängfräse)
Tisch- oder Formatkreissäge
Bandsäge
Abrichthobelmaschine 
Dickenhobelmaschine
Kehlmaschine

Tragbare Abbundwerkzeuge

Kervenfräse
Handkreissäge
Tischkettensäge
Kettenstemmer
Handbohrmaschine
Ständerbohrmaschine

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Gerüste und Leitern, Absaugung
Persönliche Sicherheitsausrüstung

Verschiedenes

Rapportsystem, Zeiterfassung
Material zur sofortigen ersten Hilfeleistung
Fahrzeuge für Material und Personentransport
Reisbrett, Zeichenmaschine und/oder CAD-Arbeitsstationen




